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Willkommen zur neuesten Ausgabe von IGMigration!

Überall laufen in diesen Wochen die Betriebsratswahlen. Alle Beschäftigten können ihre Stimme ab-
geben und sich auch selbst zur Wahl stellen. Dabei wird deutlich: Viele Kolleginnen und Kollegen
sind bereit, sich aktiv für ihre Interessen einzusetzen. Ob sie einen deutschen oder ausländischen
Pass besitzen, ist dabei egal. Nicht die Herkunft ist entscheidend. Es geht um gerechte Einkommen,
gute Arbeit, Beschäftigungsgarantien und nicht zuletzt um die Demokratie in den Betrieben.

Im Betrieb ist möglich, was bislang in der Gesellschaft noch nicht verwirklicht werden konnte: Politi-
sche Teilhabe unabhängig von Staatsbürgerschaft und Aufenthaltsstatus. Ermöglicht wurde dies be-
reits 1972 mit der Reform des Betriebsverfassungsgesetz. Inzwischen kann auf fast vierzig Jahre
gleichberechtigte politische Partizipation und Mitsprache in der Arbeitswelt unabhängig von der Na-
tionalität zurück geblickt werden. Unzählige Male hat sich gezeigt, dass Kolleginnen und Kollegen,
Deutsche und Migranten gemeinsam durch die aktive Betriebsratsarbeit die Arbeits- und Leistungs-
bedingungen in unserem Sinne verändern konnten. Es wäre an der Zeit, die positiven Erfahrungen,
die wir betrieblich mit gleichberechtigter Teilhabe sammeln konnten, endlich auf die gesellschaftli-
che Ebene zu übertragen! Was in den Betrieben selbstverständlich geworden ist, fehlt bislang noch
in der Gesellschaft.  Auch wer Jahrzehnte in diesem Land lebt und arbeitet, kann ohne die Annahme
der deutschen Staatsbürgerschaft bei den Wahlen nicht mitbestimmen. Eine wirkliche Integration
kann so nicht gelingen, auch die Demokratie bleibt damit unvollständig. Integration ist eine Aufgabe
sowohl für Migrantinnen und Migranten als auch für die deutsche Bevölkerung. Zu oft wird diese
beiderseitige Verpflichtung ausgeblendet, zu sehr bestimmt nur eine Blickrichtung die Diskussion.

Die IG Metall fordert den positiven Erfahrungen mit gleichberechtigter Partizipation in der Arbeits-
welt gerecht zu werden. Millionen von Einwohnern und Einwohnerinnen ohne deutsche Staatsbür-
gerschaft sollen nicht länger von ihrem demokratischen Grundrecht ausgeschlossen sein. Es wird
Zeit, dass Demokratie sich wieder ihrer Basis besinnt: Das sind die Menschen, die hier leben. Es
geht um politische Partizipation für alle, denn Demokratie braucht jede Stimme!

Wolfgang Rhode
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied der IG Metall

Fo
to

: I
G

M
et

al
l/

Ki
rc

hg
äs

sn
er



Politische Teilhabe jetzt!
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inhalt ++ Mit Integrationsverträgen will die Bun-

desintegrationsbeauftragte Maria Böhmer

MigrantInnen in Deutschland zur Integrati-

on verpflichten. Sie sieht Verträge in Frank-

reich als Vorbild und will z.B. Deutschkennt-

nisse festschreiben. Aus der Kritik an dem

Vorschlag wird deutlich, wo der Vorschlag

hinkt. Böhmer übersieht die grundsätzlich

andere Ausgangslage: In Frankreich sind die

meisten Einwanderer aufgrund ihrer Her-

kunft aus ehemaligen Kolonien französische

Staatsangehörige. ++ Migration und Krise —

Junge, männliche, prekär Beschäftigte und

mit Migrationshintergrund - sie trifft die Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise besonders hart,

so ein Ergebnis einer Tagung zur „Migrati-

onspolitik in Europa im Rahmen der Krise –

Rahmenbedingungen und Herausforderun-

gen“, deren Dokumentation soeben erschie-

nen ist. Migrantinnen und Migranten sind in

den Zielländern überproportional vom An-

stieg der Arbeitslosigkeit betroffen. Die Wis-

senschaftler betonten, dass Migration als

Konjunkturpuffer für die einheimische Bevöl-

kerung dient. Gefordert wurden im Rahmen

der Tagung zukunftsgerichtete Strategien.

So solle für Europa auf gezielte Einwande-

rung gesetzt werden. ++ Schülerstipendien

— Die START Stiftung sucht derzeit wieder ge-

sellschaftlich engagierte Schülerinnen und

Schüler mit Migrationshintergrund für das

START-Studienprogramm. Bewerbungen kön-

nen bis zum 30. April eingereicht werden.

Mehr unter www.start-stiftung.de ++ Mig-

rantenquote an Schulklassen — Italiens Re-

gierung will im nächsten Schuljahr für die

ersten Klassen der Grund- und Oberschule

Migrantenquoten einführen. So solle maxi-

mal jedes dritte Kind ausländischer Her-

kunft sein. Der Vorschlag stieß bei Gewerk-

schaften und der Opposition im Land auf Kri-

tik. Sie warfen der Regierung Rassismus vor. 

news-ticker
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Als würde man mit der Staatsbürger-

schaft eine vollständig neue Kultur an-

nehmen, seine Geschichte vergessen

und endlich Teil der großen, einheitli-

chen deutschen Bevölkerung werden.

Was natürlich an den Haaren herbei

gezogen ist. Und doch ist es nicht ganz

falsch, dass erst mit der Annahme der

deutschen Staatsbürgerschaft eine

wirkliche Integration und damit Teilha-

be möglich ist. Was allerdings weniger

an der Aufnahmebereitschaft der Be-

völkerung oder an dem Integrationswil-

len der Ausländer oder Ausländerinnen

liegt, auch wenn dies immer wieder

Politiker und Politikerinnen unterstel-

len. Der Grund ist einfach, aber fatal:

Als ausländischem Staatsangehörigen

bleiben einem in Deutschland viele

Rechte verwehrt. Vor mehr als zwanzig

Jahren hat das Bundesverfassungsge-

richt darauf hingewiesen, dass es der

demokratischen Idee entspricht,  eine

Übereinstimmung zwischen „den Inha-

bern demokratischer Rechte und den

dauerhaft einer bestimmten staatli-

chen Herrschaft Unterworfenen herzu-

stellen“ und dem Gesetzgeber nahege-

legt, „mit entsprechenden staatsange-

hörigkeitsrechtlichen Regelungen“ die

Kluft zwischen Einwohnerschaft und

Wahlberechtigten zu verkleinern. Viel

getan hat sich seit damals in dieser Be-

ziehung nicht. Die Anzahl der nicht

wahlberechtigten Ausländer bzw. Aus-

länderinnen beträgt inzwischen 4,45

Millionen Menschen, die keine Mög-

lichkeit der echten Partizipation an der

Gesellschaft und Politik in der Bundes-

republik haben. Sie sind von der Mit-

bestimmung durch Wahlen auf Landes-

ebene und im Bund ausgeschlossen.

Auf kommunaler Ebene dürfen ledig-

lich etwa 30 Prozent der Ausländer

bzw. Ausländerinnen in Deutschland

mitbestimmen, weil sie eine Staatsbür-

gerschaft der Europäischen Union ha-

ben. Andersherum gesehen: 70 Pro-

zent der Ausländerinnen und Auslän-

der sind von der Demokratie ausge-

schlossen. „Eine Gesellschaft, die ei-
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Integration und Partizipation. Das klingt ein wenig bürokratisch und so wird es auf politischer Ebene auch oft verstan-

den. Denn die aktuelle Bundesregierung sieht erst mit der Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft die Integration

von Migranten und Migrantinnen in Deutschland als vollendet.

Politische Teilhabe jetzt !



nen großen Teil der Bevölkerung dau-

erhaft von der Teilhabe durch Wahlen

ausschließt, beschädigt die demokrati-

sche Legitimation von politischen Ent-

scheidungen in den Parlamenten. Zu-

dem beeinträchtigt ein solcher Aus-

schluss von politischer Partizipation in-

dividuelle und gesamtgesellschaftliche

Integrationsprozesse negativ“, erklärt

Torsten Jäger vom Interkulturellen Rat.

Er setzt sich wie viele andere seit Jah-

ren für eine bessere Beteiligung von

Menschen mit Migrationshintergrund

in Deutschland ein. Gesellschaftliche

Integration setzt voraus, an der Gestal-

tung des eigenen Lebensumfeldes mit-

wirken zu können. Deshalb fordert der

Interkulturelle Rat und weitere Grup-

pen, zu denen beispielsweise auch der

DGB gehört, die Einführung des kom-

munalen Wahlrechts für Drittstaatsan-

gehörige, also für Staatsangehörige

aus Nicht-EU-Staaten. Und die Wirkung

dieser Partizipationsmöglichkeit auf

die Integration und den Kampf gegen

Rassismus ist nicht zu unterschätzen.

Denn erst wenn selbstverständlich ist,

dass Migranten nicht nur wählen son-

dern auch gewählt werden können und

damit Politik und ihr Lebensumfeld ak-

tiv mitgestalten, werden Migranten von

jemandem über den gehandelt wird

selbst zum Handelnden. Zwar gibt es

in einigen Bundesländern die Möglich-

keit der Wahl von Ausländer- oder Inte-

grationsbeiräten. Ihre Mitbestim-

mungsmöglichkeiten sind jedoch be-

grenzt. Da wundert es

nicht, wenn beispiels-

weise in Nordrhein-

Westfalen die Beteili-

gung bei den Wahlen

zu den Integrationsrä-

ten nur elf Prozent be-

trägt. Warum sollte

man jemanden wählen,

der nur eingeschränkt

mitbestimmen darf?

„In dieser Auseinander-

setzung geht es um unser Grundver-

ständnis von Demokratie. Wer ist das

Volk?“, fragt Petra Wlecklik vom Res-

sort Migration beim IG Metall Vorstand.

Sie betont, dass es hier um ein Men-

schenrecht geht. Deshalb ist es wich-

tig, dass alle gesellschaftlichen Grup-

pen und damit auch die IG Metall sich

hier einsetzen. Derzeit haben nur Men-

schen, die die deutsche Staatsangehö-

rigkeit annehmen wirkliche Partizipati-

onsmöglichkeit. Allerdings geht die

Zahl derer, die die deutsche Staatsan-

gehörigkeit annimmt, immer weiter zu-

rück. Grund dafür sind u. a. die erhöh-

ten Anforderungen bei der Einbürge-

rung wie beispielsweise der Einbürge-

rungstest. Gleichzeitig werden derzeit

viele junge Menschen mit Migrations-

hintergrund vor die Wahl gestellt: Willst

du deutscher Staatsangehöriger sein

oder nicht? Mit der Reform des Staats-

angehörigkeitsrechts zu Beginn dieses

Jahrtausends wurde die sogenannte

Optionspflicht für Kinder nichtdeut-

scher Eltern eingeführt. Danach erhalten

diese Kinder mit der Geburt neben der

Staatsangehörigkeit der Eltern auch die

deutsche Staatsangehörigkeit. Spätes-

tens mit dem 23. Lebensjahr müssen sie

sich entscheiden. Entweder behalten sie

die deutsche Staatsangehörigkeit oder

die ausländische. Eine doppelte Staats-

bürgerschaft entspricht nicht den Vor-

stellungen der Regierung. „Dies stellt

viele junge Erwachsene vor eine unzu-

mutbare Entscheidung“, betont Jäger. Er

fürchtet, dass die Optionspflicht dazu

führt, dass viele Volljährige ihre deut-

sche Staatsbürgerschaft und in der Folge

ihre staatsbürgerlichen Rechte verlieren,

obwohl sie weiter in Deutschland leben.

Auch Petra Wlecklik teilt diese Befürch-

tungen. „Wir stellen immer mehr ein

Auseinanderklaffen von Wohn- und

Staatsbevölkerung fest. Menschen leben

und arbeiten hier in Deutschland, sie

setzen sich ein, wollen politisch mitbe-

stimmen und werden dann ausgeschlos-

sen. Das ist für uns nicht nachvollzieh-

titelthema
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Welche Partei unterstützt Partizipation?

In ihren Wahl- und Regierungsprogrammen forderten
SPD, GRÜNEN, die LINKEN und die FDP das kommunale
Wahlrecht. Die SPD sieht eine Aufenthaltsfrist von sechs
Jahren als notwendig, FDP eine Frist von fünf Jahren. Die
GRÜNEN orientieren sich an den Fristen entsprechend
der EU-Bürger und -Bürgerinnen (drei Monate). Die LIN-

KE fordert aktives und passives Wahlrecht ab dem 16.
Lebensjahr für alle, „die in Deutschland ihren Lebens-
mittelpunkt haben“. CDU und CSU lehnen das kommu-
nale Wahlrecht ausdrücklich ab. Sie wollen stattdessen
dafür werben, dass „gut Integrierte“ die deutsche
Staatsbürgerschaft annehmen und sehen weiterhin die
Annahme der deutschen Staatsbürgerschaft als End-
punkt der Integration. 
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Recht gesprochen wird: ehrenamtliche

Richter. In Deutschland waren im letz-

ten Jahr fast 37.000 Menschen als eh-

renamtliche Richter tätig. Sie unterstüt-

zen als Laienrichter und –richterinnen

das Gericht, unter anderem auch beim

Arbeits- und Sozialgericht und füllen

damit eine wichtige Position aus. Um-

so mehr verwundert es, dass ein gro-

ßer Teil der Bevölkerung in Deutsch-

land dieses Amt nicht übernehmen

darf. Ein Beispiel: Eine Kollegin wird

von der IG Metall als ehrenamtliche

Richterin beim Arbeits- und Sozialge-

richt vorgeschlagen. Doch obwohl sie

nachgewiesenermaßen über jahrelan-

ge praktische Erfahrung bei der Bera-

tung von Kolleginnen und Kollegen als

Betriebsrätin und aktive Gewerkschaf-

terin verfügt, darf sie dieses Amt nicht

wahrnehmen. Der Grund: Sie ist keine

deutsche Staatsangehörige. Zwar lebt

und arbeitet sie seit vielen Jahren in

Deutschland, spricht perfekt Deutsch

und fühlt sich hier integriert. Der Zu-

gang zu diesem Ehrenamt wird aber al-

lein über die Staatsangehörigkeit ge-

währt, eine fachliche Befähigung wird

nicht nachgewiesen. Da wundert es

nicht, dass die NPD verstärkt versucht,

Anhänger und Anhängerinnen bundes-

weit für das Amt als ehrenamtliche

Richter zu gewinnen. Laut einem Be-

richt des ZDF-Magazins „Fakt“ vom Au-

gust letzten Jahres betone die NPD die

Möglichkeit der ehrenamtlichen Richter

und Richterinnen, «das gesunde Volks-

empfinden in die Urteilsfindung einflie-

ßen» zu lassen. Zudem ließe sich «ein

bar.“ Sie fordert daher die Aufgabe

des Optionsmodells und die Einfüh-

rung der Mehrstaatigkeit. „Es ist doch

nicht so, dass ich meine Loyalität ge-

genüber Deutschland mit einer weite-

ren Staatsbürgerschaft aufgebe. Im

Gegenteil: Viele Migranten sind in

Deutschland geboren, hier aufgewach-

sen und können sich gar nicht vorstel-

len, woanders zu leben. Und doch ist

ihre ausländische Staatsangehörigkeit

ein Teil von ihnen. Sie können sie nicht

so einfach aufgeben, wie man etwa

ein Auto verkauft oder ein neues Sofa

bestellt. Viele verbinden mit der

Staatsangehörigkeit einen Teil ihrer

Identität. Da ist es nachvollziehbar,

dass sie die Staatsangehörigkeiten er-

halten möchten, die sie prägen und

das sind eben oftmals verschiedene

Staatsangehörigkeiten.“ Das wird

auch deutlich, wenn man sich ansieht,

dass 50 Prozent derjenigen, die in den

letzten Jahren eingebürgert wurden,

zwei bzw. mehrere Staatsangehörig-

keiten haben. Die Einstellung, dass

nicht Staatsangehörigkeit sondern Le-

bensmittelpunkt ausschlaggebend für

Beteiligungsmöglichkeiten sind, wird

in Gewerkschaften schon lange gelebt.

„Ob nun deutsche oder andere Staats-

angehörigkeit, für uns geht es um Ar-

beitnehmer und Arbeitnehmerinnen“,

erklärt Petra Wlecklik. „In den Gewerk-

schaften sollen alle zu Wort kommen.“

Vielleicht beteiligen sich deshalb viele

Kolleginnen und Kollegen mit Migrati-

onshintergrund aktiv an den Betriebs-

ratswahlen und setzen sich für ihre

und die Rechte ihrer Kolleginnen

und Kollegen tagtäglich aufs

Neue ein. Die Voraussetzung da-

für bietet das Betriebsverfas-

sungsgesetz. Bereits vor mehr als

vierzig Jahren wurde das aktive

und passive Wahlrecht für Kolle-

ginnen und Kollegen mit auslän-

discher Staatsangehörigkeit

durch eine Änderung des Be-

triebsverfassungsgesetzes einge-

führt.  Nur wer gleiche Rechte hat

und zur Beteiligung aufgefordert

wird, ist auch bereit, sich zu en-

gagieren. Deshalb ist es wichtig

dass das Wahlrecht abhängig ist

vom Lebensmittelpunkt und nicht

von der Staatsangehörigkeit. De-

mokratie heißt, die zu beteiligen,

die die Gesellschaft prägen. Ob

nun mit oder ohne Staatsangehö-

rigkeit. 

Drei Beispiele aus der Praxis

Was heißt es, als Ausländer oder

Ausländerin in Deutschland zu le-

ben? Sieben Millionen Menschen

stoßen im Alltag immer wieder an

Grenzen, die sie aus der Gesell-

schaft ausschließen. Sie möchten

sich beteiligen, haben aber keine

Möglichkeit dazu. Hier drei Bei-

spiele, wie sie jeden Tag in

Deutschland vorkommen.

Engagiert als ehrenamtliche Rich-

terin vor Gericht

Beim Amts- und Landgericht sind

sie dabei und achten darauf, dass



schen Entscheidungsfindung fallen so

Stimmen von mehr als 248.000 Men-

schen Personen in Hamburg heraus –

das sind 14 Prozent der Bevölkerung

der Stadt. Dabei sind von der frühen

Auswahl im Rahmen der Schule insbe-

sondere Menschen mit Migrationshin-

tergrund betroffen. Kinder mit Migrati-

onshintergrund werden bei der Frage,

ob sie eine höher gehende Schule be-

suchen können, benachteiligt. Studien

zeigen, dass beispielsweise Gesamt-

schulen dazu führen, dass Kinder mit

Migrationshintergrund einen höheren

Abschluss erreichen. Und nun wird ge-

rade Eltern mit ausländischer Staatsan-

gehörigkeit verweigert, über die Zu-

kunft der Schule und damit ihrer Kinder

mit zu entscheiden. 

Weitere Informationen:

www.kommunales-wahlrecht.de

www.wider-den-optionszwang.de

höheres Strafmaß etwa gegen krimi-

nelle Ausländer und linksradikale Ge-

walttäter» durchsetzen. 

Als Schiedsmann ehrenamtlich bei

Streitigkeiten vermitteln

Wie schnell ist es passiert: Da wird ein

Zaun auf die Grundstücksgrenze ge-

setzt und schon bricht der schönste

Nachbarschaftsstreit los. In solchen

Fällen werden Schiedsmänner und –

frauen tätig. Sie greifen vermittelnd

ein, machen Lösungsvorschläge, ver-

suchen die Positionen einander anzu-

gleichen. Allerdings ist Voraussetzung

zu dieser Tätigkeit die „Befähigung zur

Bekleidung öffentlicher Ämter“. Neben

einem guten Leumund kann dies auch

die deutsche oder eine europäische

Staatsangehörigkeit umfassen. Ob-

wohl also ein Teil der Wohnbevölke-

rung ausländischer Herkunft ist, kön-

nen sie nicht schlichtend eingreifen.

Vor dieser Ausgangslage verwundert

es schon, wenn die CDU/CSU in ihrem

Regierungsprogramm schreibt: „Das

ehrenamtliche Engagement und der

bürgerschaftliche Einsatz vieler Frauen

und Männer bereichern unsere Gesell-

schaft. Freiheit und Verantwortungsbe-

reitschaft gehören zusammen. […] Das

bürgerschaftliche Engagement mit und

von Zuwanderern zur Gestaltung des

Zusammenlebens wirkt identitätsstif-

tend. Es vermittelt die positive Erfah-

rung gesellschaftlicher Anerkennung.

Wir wollen es daher besonders för-

dern.“ 

Entscheidung über Schulreform mit ge-

stalten

In Hamburg schlugen die Wogen hoch:

Nachdem Verhandlungen zur Reform

des Schulgesetzes scheiterten, setzte

eine Bürgerinitiative einen Volksent-

scheid durch. Inzwischen einigten sich

zwar Opposition und Regierung auf ei-

nen gemeinsamen Kurs in der Schulpo-

litik, dennoch ist damit der Volksent-

scheid nicht vom Tisch. Die Bürgerini-

tiative sammelte genügend Unterschrif-

ten, um den Volksentscheid Mitte des

Jahres durchzuführen. Ein demokrati-

scher Akt? Nicht ganz, denn die Stim-

men von Ausländern und Ausländerin-

nen werden in einem Volksentscheid

nicht berücksichtigt. Volk ist eben nicht

gleich Volk. Entscheidend ist hier nicht

die Wohnbevölkerung sondern die

Staatsbevölkerung. Und diese sind

nicht deckungsgleich. Aus der politi-

Ahmet Cetin, Betriebsrat bei der Daimler AG, 

Werk Hamburg

Ich frage mich, warum Menschen über ihre Papiere, die
Staatsangehörigkeit, getrennt sein müssen. Unterschiedli-
che Klassen sollen die Menschen nicht trennen. Wir leben
gemeinsam in einem demokratischen Land und eine Demo-
kratie muss für alle gelten, ob sie nun deutsche oder türki-
sche Staatsbürger sind. Ich lebe seit 35 Jahren in Deutsch-
land, arbeite hier, beteilige mich an dem gesellschaftlichen
Leben. Integration ist doch nicht abhängig von der Staats-

bürgerschaft. Und doch darf ich als türkischer Staatsbürger nicht wählen. Wir kämp-
fen gemeinsam für die Zukunft unserer Kinder – ob es nun Kinder mit deutschem
oder mit türkischem Pass sind. Hier darf es keine Grenze geben. Wir müssen uns
gegenseitig unterstützen, wir leben gemeinsam in diesem Land, da sind wir auch
gemeinsam für das Land verantwortlich. Wenn wir uns gegenseitig helfen, dann
können wir uns auch gegenseitig unterstützen. Aber dazu müssen wir uns zu Wort
melden. Denn wie soll sonst klar werden, dass hier etwas nicht stimmt? Es ist wie
im Betrieb wir müssen den Mund aufmachen, damit auch die oberen Etagen mer-
ken, was los ist. Von allein ändert sich nichts. 

Deine Meinung
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aus den betrieben

ken fügt Zikrija Hadzic, der von den

Kollegen Siggi gerufen wird, hinzu:

„Ich habe mich irgendwie schon im-

mer eingesetzt für Gerechtigkeit und

Soziales. Das war mir wichtig.“ 1984

wurde er zum ersten Mal als Vertrau-

ensmann gewählt, seitdem ist er ge-

werkschaftlich aktiv, seit 1990 als

Mitglied beim Betriebsrat. Sein wich-

tigstes Ziel ist es dabei, die Beschäf-

tigung der Kolleginnen und Kollegen

zu sichern und ein faires Miteinander

von Arbeitnehmenden und Arbeitge-

ber zu unterstützen. Auch Fotini Kios-

se setzt sich aus diesem Grund als

VKLerin und Ersatzbetriebsrätin bei

Daimler Untertürkheim (UT), im Werk

Hedefing, ein: „Ich habe ziemlich

schnell gemerkt, dass die Theorie das

eine und die Praxis das andere ist. Ei-

ne Unternehmensphilosophie mag

nach außen gut klingen, aber sie

muss auch nach innen umgesetzt wer-

den.“ Bereits nach sechs Monaten Be-

schäftigung wurde sie als Vertrauens-

frau gewählt. „Ein Kollege hat damals

Die meisten Betriebsräte sind da „ir-

gendwie reingerutscht“. So wie Zikri-

ja Hadzic, Betriebsratsmitglied bei

der BMW AG im Werk München. „Da-

mit hat es eigentlich angefangen“, er-

klärt er. Dabei ist dieser Einsatz alles

andere als selbstverständlich. Denn

die Arbeit als Vertrauensmann oder

Betriebsrat bringt auch eine Menge

Verantwortung mit sich. Wenn es in

der Gruppe Probleme gibt, wird er

angesprochen und gebeten, die Sa-

che zu klären. Nach kurzem Nachden-

Was bewegt Menschen als Betriebsrat tätig zu werden? IGM-Migration sprach mit Betriebsräten über ihren Alltag und

ihre Motivation sich zu engagieren. 
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SEÇIM, VOTAR, GLOSOWAC, 
VOTER, BIRATI, VOTARE, VOTE

Betriebsrat wählen – gut für unsere Demokratie



höht sie deren Chancen auf

Arbeitsplatzsicherheit und

ein höheres Einkommen – ei-

ne Aufgabe, die in Krisenzei-

ten mit Kurzarbeit noch mehr

an Bedeutung bekommen

hat.  Kurzarbeit ist eines der

Themen, die derzeit viele Be-

triebsratsgremien beschäfti-

gen. Bei MAN München wird

seit Februar 2009 Kurzarbeit

gefahren. „Unsere Betriebs-

vereinbarung dazu läuft noch

bis Januar 2011“, erklärt

Athanassios Krikis, erster

Vorsitzender des Migrations-

ausschusses und freigestell-

ter BR bei der MAN NF AG. Er

konnte mit seinen Kollegin-

nen und Kollegen eine Be-

triebsvereinbarung aushan-

deln, nach der 90 Prozent des

Lohnes ausbezahlt werden.

„Trotzdem ist es eine große

Belastung für die Kolleginnen

und Kollegen. Denn die 90

Prozent beziehen sich auf

den Grundlohn, Schicht-

zulagen sind davon nicht

betroffen. So verlieren

die Kolleginnen und Kol-

legen im Schnitt mindes-

tens 300 Euro netto im

Monat. Das ist bitter.

Aber auf der anderen Sei-

te konnten wir so die Ar-

beitsplätze sichern. Das

geht vor“, betont er. Bei

MAN sind 7 200 Men-

schen beschäftigt. 23

Prozent davon haben Mi-

grationshintergrund. Das

spiegelt sich auch in der

Zusammensetzung des

Betriebsrates wieder. Von

34 IG Metall-Mitgliedern

im Betriebsrat haben der-

zeit 16 Kolleginnen und

Kollegen Migrationshin-

tergrund. „Das gibt es

sonst fast nirgendwo“,

erklärt Athanassios Krikis

nicht ohne Stolz. Die Mit-

arbeit der Kolleginnen

zu mir gesagt: ‚Du bist ei-

ne, die macht die Gosche

nicht zu‘.“ Es war als Kom-

pliment gemeint, denn Fo-

tini Kiosse schwieg nicht,

wenn es schwierig wurde.

„Wir hatten einmal pro

Woche Gruppengespräch.

Ich fand, das war eine gute

Gelegenheit für die Kolle-

ginnen und Kollegen, ihre

Meinung zu äußern. Aber

viele trauten sich nicht.“

Ein Umstand, den sie so

nicht belassen konnte. Sie

forderte ihre Kollegen auf,

ihre Probleme der Ge-

schäftsführung darzustel-

len. „Wenn die nichts wis-

sen, ändert sich auch

nichts“, resümiert sie. In-

zwischen ist sie  zuständig

für die Vertrauensleute in

ihrem Bereich und achtet

als Bildungsbeauftragte

darauf, dass Weiterbil-

dungschancen

genutzt werden.

„Ich selbst hatte

als junge Frau

meine erste Aus-

bildung abgebro-

chen. Jahre spä-

ter, als meine

Kinder alt genug

waren, habe ich

es als wichtig ge-

funden meine da-

malige kaufmän-

nische Ausbildung zu ma-

chen. Aber eine Anstellung

fand ich dann als Montage-

schlosserin bei Daimler Un-

tertürkheim in Hedelfin-

gen.“ Einstiegschancen in

den kaufmännischen Be-

reich gibt es allerdings fast

nur für Studierte. Auch so

ein Punkt, den Fotini Kiosse

bemängelt. „Das darf nicht

sein. Hier haben wir wieder

den Fall, wo Theorie und

Praxis auseinanderfallen.“

Solche Erfahrungen

motivieren sie zusätz-

lich. Auch wenn sie

viel freie Zeit dafür ein-

setzen muss. „Pünkt-

lich Feierabend geht

nicht immer. Aber für

mich ist es wichtig, für

die Kolleginnen und

Kollegen da zu sein.“

Mit ihrer Arbeit im Be-

triebsratsgremium er-

9

Fotini Kiosse, Fa. Daimler Untertürkheim
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und Kollegen im Be-

triebsrat hat bei MAN ei-

ne lange Tradition. „Frü-

her gab es einmal eine

deutsche und eine aus-

ländische Liste bei der

Betriebsratswahl. Da-

mals haben die ausländi-

schen Kolleginnen und

Kollegen 50 Prozent der

Sitze bekommen. Das hat

sich seitdem durchge-

setzt.“ Eine gesonderte

Liste für die Kandidaten

und Kandidatinnen mit Mi-

grationshintergrund gibt

es natürlich lange nicht

mehr. „Wir sind ja ein Be-

triebsrat“, betont Athanas-

sios Krikis. Aber noch heu-

te sind die Kolleginnen

und Kollegen mit Migrati-

onshintergrund besonders

engagiert. „Die meisten

Beschäftigten mit Migrati-

onshintergrund sind in der

IG Metall. Die finden dort

ihr zu Hause, ihre Familie

ist die IG Metall. Hier wer-

den sie unterstützt. Und

da ist es positiv, dass so

viele Betriebsräte Migrati-

onshintergrund haben.“

Aber“, so betont Hakan

Cakir , frisch gewählter Be-

triebsrat und Mitglied der

Vertrauenskörperleitung

bei der EPCOS AG, „wir be-

treuen nicht nur die aus-

ländischen Kolleginnen

und Kollegen sondern alle.

Wir werden schließlich von

allen Kolleginnen und Kol-

legen gewählt, unabhängig

von der Staatsangehörig-

keit.“ Dass das so ist, ist

einer Veränderung im Be-

triebsverfassungsgesetz zu

verdanken. Bereits seit

1972 haben Kolleginnen

und Kollegen mit ausländi-

scher Staatsangehörigkeit

das aktive und passive

Wahlrecht. Ein Recht, das

viele von ihnen nutzen, um

sich aktiv als Betriebsrat zu

engagieren und über Ar-

beitszeiten, Eingruppierun-

gen, Einstellungen und vie-

les mehr im Betrieb mitzu-

entscheiden. „Die IG Metall

versorgt uns für diese Ar-

beit mit wichtigen Informa-

tionen“, weiß Hakan Cakir.

„Unsere Aufgabe ist es,

diese Informationen

an die Kolleginnen

und Kollegen vor Ort

weiter zu geben.

Zum Beispiel über

den neuen Tarifver-

trag „Zukunft in Ar-

beit“. Dabei können

wir sie unterstüt-

zen.“ Mit 31 Jahren

ist Hakan Cakir einer

der jüngsten im

Boot. Aber für ihn war es

nie die Frage, ob er sich

gewerkschaftlich engagiert

oder nicht. Aber er

wünscht sich, dass Men-

schen mit Migrationshin-

tergrund stärker in höhe-

ren Positionen vertreten

sind. „Das ist auch wichtig

in der IG Metall. Bislang

sind Kolleginnen und Kol-

legen mit Migrationshin-

tergrund nicht im Vorstand

vertreten und es gibt nur

sehr wenige Hauptamtli-

che. Hier muss sich die IG

Metall noch weiter öffnen“,

wünscht er sich für die Zu-

kunft. Gleiche Chancen für

alle Aktiven: Frauen und

Männer unterschiedlicher

Abstammung, Herkunft,

Staatsbürgerschaft und

Religion sind gefragt, da-

mit Gleichstellung und In-

tegration im Betrieb ge-

lingt. Auch in einer globali-

sierten Wirtschaft hat ein

interkulturell arbeitendes

Betriebsrats-Team mehr

Erfolg. Denn Beschäftig-

tenvertretungen in Europa

und der Welt müssen sich

vernetzen, um nicht ge-

geneinander ausgespielt

zu werden. Basis für wirk-

same Gleichstellungs-

und Integrationspolitik ist

eine systematische Be-

standsaufnahme. So kann

der Betriebsrat gezielt auf

einzelne Probleme einge-

hen, an Zielgruppen ori-

entierte Beratung anbie-

ten, passgenaue Angebo-

te entwickeln und einzel-

ne Beschäftigte im Be-

triebsalltag sensibel be-

gleiten – auch in der Mut-

tersprache. Im Kampf ge-

gen alltägliche oder struk-

turelle Diskriminierung

und Rassismus sollten

Betriebsrat und Ge-

schäftsleitung eine Spra-

che sprechen. Gemeinsa-

me konzeptionelle Über-

legungen und eine Be-

triebsvereinbarung mit

Regeln für ein tolerantes

und diskriminierungsfrei-

es Miteinander im Betrieb

bilden die Basis.

Betriebsrat – Unterschie-

de wahrnehmen, Gemein-

samkeiten stärken!

Betriebsratswahl 2010; Metaller müssen sich nicht verstecken

— Newsticker „Aktuelle Wahlergebnisse“ — www.extranet.igmetall.de

Hakan Cakir, Fa. EPCOS AG



jedoch kein Mitbestimmungsrecht bei der

Frage, wo der Arbeitgeber die Beschwerde-

stelle errichtet und wie er diese personell

besetzt. Laut Urteil handelt es sich um mit-

bestimmungsfreie organisatorische Ent-

scheidungen. Die Beachtung eines be-

stimmten Beschwerdeverfahrens sei nicht

vorgeschrieben. Seine Einführung und Aus-

gestaltung unterliege jedoch der Mitbestim-

mung des Betriebsrats. Der Betriebsrat kön-

ne zu diesem Zweckselbst initiativ werden

und ein Beschwerdeverfahren über die Eini-

gungsstelle durchsetzen. 

Bundesarbeitsgericht, Beschluss vom 21. Ju-

li  2009 - 1 ABR 42/08

Rückkehrrecht für Türken 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat die

Rechte von Kindern türkischer Arbeitneh-

mender gestärkt. Das Gericht stellt fest,

dass die Kinder Zugang zum deutschen Ar-

beitsmarkt haben, auch wenn sie ihre Be-

rufsausbildung in Deutschland erst nach

dem Wegzug der Eltern antraten. In dem Fall

ging es um eine Türkin, die bis zu ihrem 14.

Lebensjahr mit ihren Eltern in Deutschland

lebte. 1989 verließ sie mit ihren Eltern

Deutschland und lebte in der Türkei. Zehn

Jahre später kehrte sie für ein Zweitstudium

nach Deutschland zurück. Anschließend be-

antragte sie eine Aufenthaltserlaubnis, die

jedoch abgelehnt wurde. Das Land Berlin

ging davon aus, dass sie nur dann Zugang

zum Arbeitsmarkt hätte, wenn wenigstens

ein Elternteil noch in der Bundesrepublik le-

ben würde. Der EugH wies diese Sichtweise

zurück. Einzige Bedingung für den Zugang

zum Arbeitsmarkt sei, dass ein Elternteil

mindestens drei Jahre lang ordnungsgemäß

in Deutschland beschäftigt gewesen war. Das

Gericht betonte, Ziel der maßgebenden ge-

setzlichen Regelung sei nicht die Familienzu-

sammenführung sondern die Erleichterung

des Zugangs zum Arbeitsmarkt für Kinder

türkischer Arbeitnehmer. 

Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaft,

Urteil vom 21. Januar 2010 – AZ. C-462-08

Kein Unterschied bei Betriebsrente

Eine Schlechterstellung von Arbeitern gegen-

über Angestellten bei der Betriebsrente ist

nach einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts

rechtswidrig. Die Richter kamen zu dem

Schluss, dass der bloße Statusunterschied

zwischen Arbeitern und Angestellten keine

Ungleichbehandlung im Arbeitsverhältnis zur

Folge haben dürfe. Ehemalige Ford-Arbeiter

hatten ihren früheren Arbeitgeber auf Aufsto-

ckung ihrer Betriebsrente verklagt. Nach der

für sie maßgeblichen Regelung erhielten Ar-

beiter und Angestellte für die ersten zehn

Dienstjahre eine Betriebsrente von einheit-

lich zehn Prozent der pensionsfähigen Bezü-

ge. Bei weiteren anrechenbaren Dienstjahren

erhielten Arbeiter eine geringere Aufsto-

ckung. Dem Anspruch auf Angleichung der

Betriebsrenten nach oben steht auch nicht

entgegen, wenn die Ungleichbehandlung

aufgrund einer Betriebsvereinbarung erfolg-

te. Der Anspruch richte sich, wenn der Arbeit-

nehmer zum Kreis der Begünstigten gehört,

nicht nur an den Arbeitgeber sondern auch

an eine konzernübergreifende Gruppenun-

terstützungskasse.

Bundesarbeitsgericht, 3 AZR 216/09 vom

16.02.2010
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dein recht

Kündigung wegen mangelnder Deutsch-

kenntnisse

Kann ein Arbeitnehmer schriftliche Arbeits-

anweisungen aufgrund mangelnder

Deutschkenntnisse nicht verstehen, kann

eine ordentliche Kündigung auch nach

langjähriger Tätigkeit gerechtfertigt sein,

urteilte das Bundesarbeitsgericht und stell-

te damit keine Diskriminierung nach dem

Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz

(AGG) fest. In dem vorliegenden Fall war ei-

nem Arbeitnehmer nach 29-jähriger Tätig-

keit als Produktionshelfer bei einem Auto-

mobilzulieferer gekündigt worden, da er

schriftliche Arbeitsanweisungen in deut-

scher Sprache nicht lesen konnte. In der

Stellenbeschreibung des in Spanien gebo-

renen Arbeitnehmers waren Kenntnisse

der deutschen Sprache in Wort und Schrift

festgelegt worden. Zwar nahm der Arbeit-

nehmer an einem Deutschkurs während

der Arbeitszeit teil, weitere empfohlene Fol-

gekurse lehnte er jedoch ab. Als eine zerti-

fizierte Qualitätssicherung eingeführt wur-

de, stellte der Arbeitgeber fest, dass der Ar-

beitnehmer die Arbeits- und Prüfanweisun-

gen nicht lesen könne. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 28. Janu-

ar 2010 - 2 AZR 764/08 - Vorinstanz: Lan-

desarbeitsgericht Hamm, Urteil vom 17. Juli

2008 - 16 Sa 544/08 –

Beschwerdestelle mitbestimmungspflichtig 

Das Bundesarbeitsgericht hat in einem Ur-

teil vom Juli letzten Jahres darauf hingewie-

sen, dass das Mitbestimmungsrecht bei

der Einrichtung einer Beschwerdestelle ge-

gen Diskriminierung gilt. Dagegen bestehe
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in eigener Sache

Für Infos, Kontakte, Ideen —

Ehrenamtliche Mitglieder des

Bundesmigrationsausschusses

Bezirk Name Firma E-Mail-Adresse

Nordrhein-Westfalen Irina Vavista Fa. Hella KgaA Hueck & Co keine
Nordrhein-Westfalen Mirze Edis Fa. Thyssen Mirze.edis@hkm.de
Küste Gürsel Ayhan HDW Kiel Guersel.ayhan@hdw.de
Küste Barbara Winkler Barbara.Winkler@foni.net
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt Helga Preuss-Venincasa KM Europa Metal AG Helga-Preuss-Venincasa@kme.com
Niedersachsen/Sachsen-Anhalt Francesco Garippo VW Wolfsburg Francescantonio.garippo@volkswagen.de
Bayern Musa Kirbas BMW Dingolfing Musa.Kirbas@t-online.de
Bayern Athanassios Krikis Fa. MAN München Athanassios.krikis@man.eu
Baden-Württemberg Bülent Bengi Fa. Robert Bosch GmbH Buelent.bengi@de.bosch.com
Baden-Württemberg Kasim Kavak Fa. Robert Bosch GmbH Kasim.Kavak@de.Bosch.com
Berlin/Brandenburg/Sachsen Hakan Yaray Fa. Daimler AG Hakan.yaray@googlemail.com
Berlin/Brandenburg/Sachsen Mustafa Yeni Fa. Pierburg Mustafa.yeni@de.kspg.com

Ansprechpartner
Frankfurt Ayhan Kocer VW Kassel Ayhan.kocer@volkswagen.de
Frankfurt Gerardo Tulimiero Fa. Rexnord Gerardo.Tulimiero@rexnord.com

Solidarität mit Tekel

Seit dem 15. Dezember 2009 kämpfen 12.000 Arbeitnehmer

und Arbeitnehmerinnen des ehemaligen staatlichen Tabak-

konzerns Tekel in der Türkei gegen ihre Entlassung. „Vor vier

Jahren hatte die türkische Regierung den Konzern an British

American Tobacco verkauft. Nun sollen die restlichen Lager-

und Produktionsstätten, die sich noch im staatlichen Besitz

befinden, geschlossen werden. Die Beschäftigten verlören

damit ihren Beamtenstatus und müssten mit hohen Lohnein-

bußen rechnen“, erklärt Nafiz Özbek von der IG Metall die La-

ge.  Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer protestierten

gegen dieses Vorgehen und bauten eine Zeltstadt auf. In der

Folge kam es zu zahlreichen Solidaritätsbekundungen für die

Kolleginnen und Kollegen bei Tekel. Auch von Deutschland

aus wurden die Streikenden unterstützt. „Wir haben in ver-

schiedenen Firmen für die Kolleginnen und Kollegen gesam-

melt“, erläutert Mustafa Yeni, Betriebsrat und Vorsitzender

des Migrationsausschusses der IG Metall Berlin. „Diese Gel-

der haben wir dann Ende Februar in die Türkei gebracht. Dort

haben wir dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen vor

Ort gesprochen. Sie haben uns von ihren Sorgen und Nöten

erzählt, die wir gut nachvollziehen können.“ Inzwischen gab

es eine Grundsatzentscheidung, die hoffen lässt: Ein Gericht

kam zu dem Entschluss, dass die von der Regierung gesetzte

30tägige Frist, innerhalb der sich die Arbeiter nach der privati-

sierungsbedingten Schließung von rund 40 landesweiten Te-

kel-Lagern Ende Januar neue Jobs suchen oder den staatlichen

Leiharbeiterstatus akzeptieren sollten, ist gesetzeswidrig. An-

fang März haben deswegen die Tekel-Beschäftigten vorerst ih-

re Zelte abgebaut. Es ist jedoch klar: Wenn sich die Situation

nicht weiter klärt, wird es zu weiteren Protesten kommen. 



„Jeder Mensch hat das Recht, an der Lei-

tung öffentlicher Angelegenheiten sei-

nes Landes unmittelbar oder durch frei

gewählte Vertreter teilzunehmen.“ 

(Art. 21 Abs. 1 Allgemeine Erklärung der

Menschenrechte/ AEMR)

Charakteristisch für die Demokratie ist

die Freiheit im Sinne politischer Selbst-

bestimmung. Die demokratische Idee ist

im Gegensatz zu allen Formen fremdbe-

stimmter Herrschaft darauf gerichtet, ei-

ne möglichst weitgehende Übereinstim-

mung zwischen den Inhabern politi-

scher Rechte und den dauerhaft einer

bestimmten staatlichen Herrschaft Un-

terworfenen herzustellen. Darauf ver-

weist der Grundsatz der Volkssouveräni-

tät, wonach alle staatliche Gewalt auf

den Willen des Volkes zurückgeführt

wird. Dieser Wille muss – auf der Grund-

lage und im Rahmen von weiteren politi-

schen Freiheitsrechten (Meinungs-, Ver-

sammlungs- und Vereinigungsfrei-

heit) – „durch periodische und unver-

fälschte Wahlen mit allgemeinen und

gleichem Wahlrecht bei geheimer

Stimmabgabe oder in einem gleich-

wertigen freien Wahlverfahren zum

Ausdruck kommen.“ (Art. 21 Abs. 3

AEMR) Diese Mindestanforderungen

an ein demokratisches System sind

heute weitgehend anerkannt. Aller-

dings ist dies nicht selbstverständ-

lich, sondern Resultat eines histori-

schen Prozesses der politischen De-

mokratisierung, in dessen Verlauf der

Kreis der Wahlberechtigten schrittweise

erweitert wurde. Eine neue Herausforde-

rung in diesem Prozess stellt die Einbe-

ziehung der Migrantinnen und Migran-

ten dar. In der Bundesrepublik ist in die-

ser Hinsicht der Ausländerstatus das

zentrale Hindernis. Als ‚Ausländer’ un-

terliegen die Individuen im Bereich der

politischen Partizipation besonderen

Bedingungen und Bestimmungen. Vor

allem verfügen sie nicht über das aktive

und passive Wahlrecht. Diese Ungleich-

behandlung zwischen Staatsfremden

und Staatsangehörigen gilt zwar völker-

und verfassungsrechtlich als zulässig

und insofern auch nicht von vornherein

als Diskriminierung. Unter den Bedin-

gungen einer Einwanderungsgesell-

schaft impliziert dies aber eine politi-

sche Entmündigung des ausländischen

Teils der einheimischen Bevölkerung,

der von Einwanderern abstammt. Dies

wird zutreffend als ‚Demokratiedefizit’,

‚exklusive Demokratie’ oder ‚institutionel-

le Diskriminierung’ bezeichnet. Soll mehr

gleiche politische Freiheit hergestellt wer-

den, so ist zum einen das Kommunalwahl-

recht für ‚Ausländer’ von Bedeutung. In

der Bundesrepublik ist dieses Recht bis-

her nur für Unionsbürger verankert. Dritt-

staatsangehörige sind davon ausge-

schlossen. Demokratisch angemessener

wäre eine Gleichstellung, die als Kriterium

für Partizipationsrechte nicht auf das Kri-

terium der Staatsangehörigkeit (der Bun-

desrepublik oder eines anderen EU-Mit-

gliedsstaates), sondern auf die Dauer der

Niederlassung abstellt. Für eine Gleich-

stellung auf allen Ebenen der politischen

Partizipation ist unter den geltenden

rechtlichen Rahmenbedingungen aller-

dings der Erwerb der deutschen Staatsan-

gehörigkeit erforderlich. Trotz wichtiger

Fortschritte seit der in Kraft getretenen Re-

form von 2000 enthält das Staatsangehö-

rigkeitsrecht immer noch Elemente, die

exklusiven Charakter haben. Dies kann

geändert werden, indem der Erwerb der

Staatsangehörigkeit konsequent erleich-

tert wird, vor allem durch eine flexiblere

Zulassung der doppelten Staatsbürger-

schaft, eine Abschaffung der Options-

pflicht und eine liberalere Anwendung der

Einbürgerungskriterien. 

Politische Partizipation...

Dr. phil. habil. Axel Schulte

Apl. Professor am Institut für Politische

Wissenschaft der Leibniz Universität

Hannover

axel.schulte@ipw.uni-hannover.de 
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Nicht Nordrhein-Westfalen sondern Ba-

den-Württemberg ist nach den Stadt-

staaten Hamburg und Bremen das Bun-

desland mit dem höchsten Anteil an

Menschen mit Migrationshintergrund.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Be-

rufsforschung (IAB) untersuchte nun in

einer Studie die Beteiligung von Menschen mit Migrations-

hintergrund im Bereich der Bildung und dem Arbeitsmarkt.

Dabei zeigen sich erhebliche Unterschiede bei der Integrati-

on in die schulische und berufliche Bildung zwischen Men-

schen mit und ohne Migrationshintergrund. Menschen mit

Migrationshintergrund verlassen häufiger die Schule ohne

Abschluss. Dies führt in der Folge zu einer schlechteren Inte-

14

marktplatz

Dass Menschen mit ausländisch klin-

gendem Namen bei Bewerbungen nicht

die gleichen Chancen haben wie Be-

werber mit deutschen Namen, ist das

Ergebnis einer Studie des Forschungs-

instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA).

Die Wissenschaftler versandten für real

ausgeschriebene Stellen im Hochqualifiziertenbereich fikti-

ve Bewerbungsschreiben. Die unterschieden sich lediglich

in den Namen der Bewerber: Einige der Bewerber hatten ei-

nen türkisch klingenden Namen, andere einen deutschen.

Die vermeintlichen Bewerber mit türkischem Migrations-

hintergrund waren deutsche Staatsbürger und deutsche

Muttersprachler. Das Ergebnis der Studie ist ernüchternd:

Bewerber und Bewerberinnen mit einem türkischen Namen

erhielten 14 Prozent weniger positive Antworten als Bewer-

ber mit deutschem Namen. Allerdings verschwand der Un-

terschied zwischen den Rückmeldungen, wenn den Bewer-

bungsschreiben Empfehlungsschreiben beigelegt wurden,

die auf die persönlichen Eigenschaften der Kandidaten ein-

gingen. Die 22-seitige Studie kann auf Englisch unter

http://ftp.iza.org/dp4741.pdf heruntergeladen werden.

Diskriminierung bei Bewerbung

gration in das System der dualen Ausbildung. Viele Mig-

ranten — und unter ihnen besonders Frauen — verlie-

ßen das berufliche Bildungssystem ohne Abschluss, be-

tonten die Forscher. Sie schlagen deswegen vor, in der

Bildungspolitik in Baden-Württemberg insbesondere Ju-

gendliche mit Migrationshintergrund anzusprechen und

präventive Bildungspolitik zu betreiben. Die Studie ist

zu finden unter:

http://www.iab.de/de/publikationen/regional/baden-

wuerttemberg.aspx

Integration in Baden-Württemberg

Auch wenn jemand ohne gültige Aufenthalts- und Arbeits-

papiere arbeitet, ist er rechtlich abgesichert. Neben dem

Recht auf Lohn gehört dazu das Recht auf Unfallschutz,

Mindestlohn und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall.

Aber Recht haben, heißt noch lange nicht, dass man es

durchsetzen kann. Gerade diese Menschen werden häufig

ausgebeutet. Wie viele Menschen ohne Papiere in

Deutschland leben kann nicht genau gesagt werden, die

Zahlen schwanken je nach Studie. Eine Untersuchung, die

vor kurzem in Hamburg vom Diakonischen Werk und ver.di

in Auftrag gegeben wurde, geht von bis zu 22.000 Betrof-

fenen allein in Hamburg aus. Der DGB Hamburg hat des-

wegen vor einiger Zeit eine Beratungsstelle, die als Pilot-

projekt von ver.di gefördert wird, eingerichtet. Diese Bera-

tungsstelle soll nun dauerhaft fortgesetzt und das Ange-

bot erweitert werden. Kontakt zur Beratungsstelle: 

www.dgb-hamburg.de oder migrar.hamburg@verdi.de

Die Studie: „Leben ohne Papiere.“ Eine empirische Studie

zur Lebenssituation von Menschen ohne gültige Aufent-

haltspapiere in Hamburg, hg.v. ver.di und dem Diakoni-

schen Werk 2009.

Menschen ohne Papiere



Deine Meinung zählt - schreib uns,

was du zu sagen hast! Zu einem der hier behandelten Themen

oder zu einer Sache, die dir unter den Nägeln brennt. Schreib

uns deine Meinung zur IGMigration — 

per E-mail: igm-migration@igmetall.de

oder mit der Post an:

IG Metall Vorstand, Ressort Migration

Wilhelm-Leuschner-Str. 79

60329 Frankfurt am Main

terbildung zu finden. In fast jedem Betrieb arbeiten Men-

schen mit Migrationshintergrund – deshalb unterstützt die

IG Metall die Woche der Weiterbildung. Insbesondere Betrie-

be und Betriebsräte, aber auch Hauptamtliche in der IG Me-

tall, sind aufgefordert, mögliche Veranstaltungen wie Be-

triebsbesichtigungen, Betriebsversammlungen oder auch In-

formationsbörsen zu melden und somit die Aktivitäten breit

bekannt zu machen. 

Woche der Weiterbildung vom 24. bis 30. Mai 2010

Weitere Informationen www.pro-qualifizierung.de 

Die Erwartungen an Ausbil-

der und Ausbilderinnen sind

hoch. Sie müssen fachlich

qualifiziert sein und gleich-

zeitig über pädagogisches

Einfühlungsvermögen verfügen. Um dies nachzuweisen,

schreibt die Ausbildereignungsverordnung in Deutsch-

land Prüfungen vor. Im Rahmen des Programms JOB-

STARTER werden vom Bundesministerium für Bildung

und Forschung nun in 34 Städten Vorbereitungskurse auf

diese Prüfung speziell für Menschen mit Migrationshin-

tergrund angeboten. 

Alle Standorte und Kontaktpersonen unter: 

http://www.jobstarter.de/de/60.php

Bereits zum vierten Mal fin-

det im Mai diesen Jahres die

Woche der Weiterbildung für

Menschen mit Migrationshintergrund statt. Bildungsein-

richtungen, Betriebe, öffentliche Verwaltungen und Mig-

rantenorganisationen rufen gemeinsam Migrantinnen

und Migranten dazu auf, sich über Weiterbildung zu in-

formieren, sich beraten zu lassen und die passende Wei-

Wer Mitglied werden will, kann

am Arbeitsplatz IG-Metall Ver-

trauensleute oder andere Kolle-

ginnen und Kollegen anspre-

chen, die der IG Metall angehö-

ren. 

Informationen im Internet:

www.igmetall.de

per Telefon: 069/6693-2578

per E-Mail: : 

mitglieder@igmetall.de

Mitglied werden –

so geht’s:

Mitmachen

Ausbildereignungsprüfung



5486-27509

zu guter letzt…

Ansprechpartner Ansprechpartnerin

DGB Bildungswerk Bund e. V. IG Metall Vorstand

Juan Proll Petra Wlecklik

Telefon: 0211/4301 - 181 Telefon: 069/6693 2252

Juan.Proll@dgb-bildungswerk.de Petra.Wlecklik@igmetall.de

Tagungsort:

DGB-Bildungswerk Bund e. V.

Hans-Böckler-Haus

Hans-Böckler-Straße 39

40476 Düsseldorf

Beschäftigungssicherung und Qualifizierung als
Zukunftsaufgabe“
für gleichberechtigte Arbeitsmarktchancen von Menschen mit

Migrationshintergrund

Diese Tagung bietet vielfältige Möglichkeiten und Anregungen: 

Sie behandelt insbesondere die Fragen: 

• Wohin entwickelt sich der Arbeitsmarkt?

• Welchen Herausforderungen müssen wir uns öffnen?

• Welche Erwartungen sind an die berufliche Bildung zu stellen? 

• Mit welchen Strategien, Konzepten oder Instrumenten läßt sich 

Beschäftigungssicherung und Qualifizierung als Zukunftsaufgabe 

umsetzen?

Ein besonderer Fokus gilt dabei den Menschen mit Migrationshintergrund sowie der Frage der interkulturellen Öffnung 

des Arbeitsmarktes und von Betrieben zur Verbesserung der Chancen für ihre Integration in den ersten Arbeitsmarkt.

Hinweis für Betriebsräte: 

Die Veranstaltung findet gemäß § 37,6 BetrVG statt und muss im Betriebsrat beschlossen werden.

Informationen und Anmeldung unter:  www.migration-online.de/Tagung_Beschaeftigungssicherung

Informations- und Beratungsnetzwerk Industriebetriebe und IG Metall Vorstand laden ein

Pro Qualifizierung 

Fachtagung am 27. und 
28. Mai 2010 in Düsseldorf
(gefördert durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Kooperation mit dem IG Metall Vorstand Ressort Migration, dem Netzwerk

Integration durch Qualifizierung und dem DGB Bildungswerk Bund e.V.)
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